
 
 

 
Notizen aus der Sitzung des Gemeinderats vom 20. Juni 2017 
  
 Den Beschlussvorschlägen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

eingegangenen Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschriften „Weiermatten“ hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Der 
Entwurf des Bebauungsplanes „Weiermatten“ in der Fassung vom 20. Juni  2017 und der 
Entwurf der zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften 
in der Fassung vom 20. Juni 2017 sind gebilligt worden und werden nach §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
öffentlich ausgelegt.  

 
 Dem vorliegenden Entwurf zum Bebauungsplan „Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt“ 

vom 20. Juni 2017 hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Die Verwaltung ist 
beauftragt worden, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 13a BauGB durchzuführen. Gleichzeitig ist die Verwaltung beauftragt 
worden, zum oben genannten Bebauungsplanentwurf die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a 
BauGB ohne Umweltprüfung durchzuführen.  

 
 Im Rahmen der Erweiterung und Sanierung der Johann-Philipp-Glock Schule mit 

Mensabau hat der Gemeinderat einstimmig der Auftragsvergabe für die Abbrucharbeiten 
an die Firma Botech GmbH, Freiburg zum Bruttogesamtpreis von 115.451,12 Euro 
zugestimmt. Die Prüfung des Angebotes hat ergeben, dass dieses unter 
Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte annehmbar ist. 
Ebenso hat der Gemeinderat der Auftragsvergabe für die Erdarbeiten an die Firma Kult 
GmbH u. Co KG, Oberried zum Bruttogesamtpreis von 14.688,66 Euro zugestimmt. Die 
Prüfung aller Angebote hat ergeben, dass das Angebot der Firma Kult GmbH u. Co KG, 
Oberried unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
das annehmbarste ist. 

 
 Der Gemeinderat hat der Kalkulation sowie der Satzung zur Änderung der Satzung über 

die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 20. Juni 2017 
zugestimmt. Auf die Satzungsveröffentlichung darf verwiesen werden.  

 
 Einstimmig hat der Gemeinderat der fortgeschriebenen örtlichen Bedarfsplanung für 

die Kinderbetreuung der Gemeinde Schallstadt, Stand 06/2017, zugestimmt.  
 
 Der Gemeinderat hat einstimmig die Satzung über die Benutzung der 

gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Schallstadt vom 20. 
Juni 2017 (Benutzungsordnung) beschlossen. Auf die Veröffentlichung der Satzung im 
Mitteilungsblatt darf verwiesen werden. 

 
 Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 

Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt für das Wirtschaftsjahr 
2016 hat der Gemeinderat einstimmig festgestellt. Auf die entsprechende 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt darf verwiesen werden. 

 
 
 

 


